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Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs „Die Gelbe Hand“ 2025/2026 

 

Wer kann mitmachen?  

Teilnehmen können Gewerkschaftsjugend, Auszubildende und Schüler*innen an berufsbildenden 

Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet. 

  

Welche Beiträge werden gesucht?  

Gesucht werden Beiträge, die in den Jahren 2024 und 2025 entstanden sind und bei keinem 

Wettbewerb prämiert wurden. Erlaubt sind alle Projektarten, Darstellungsformen und Medien.  

 

Was ist bei den Urheberrechten zu beachten? 

Mit der Einreichung versichern die Teilnehmer*innen, dass sie alle Rechte am eingereichten 

Beitrag besitzen. Der Beitrag darf keine Rechte Dritter verletzen, etwa durch verwendete Musik, 

Film- oder Bildmaterial. Auch die Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen müssen gewahrt 

bleiben. 

 

Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellen die 

Teilnehmer*innen den Verein Mach‘ meinen Kumpel nicht an! - für Gleichbehandlung, gegen 

Rassismus e.V. von jeglicher Haftung frei. Verantwortlich für den Inhalt der Beiträge sind 

ausschließlich die Teilnehmer*innen, die den Beitrag eingereicht haben. 

 

Was ist beim Datenschutz zu beachten? 

Die Teilnehmer*innen versichern, dass sie die schriftliche Erlaubnis zur Verwendung der 

personenbezogenen Daten, die im Wettbewerbsbeitrag enthalten sind, haben. Dies betrifft auch 

die Veröffentlichung des Wettbewerbsbeitrags in Printmedien, im Internet oder die Vorstellung 

während der Preisverleihung und Veranstaltungen.    

 

In welcher Form soll der Beitrag eingereicht werden? 

Der Beitrag ist ausschließlich in digitaler Form z.B. per E-Mail, Datentransfer oder auf einem USB-

Stick einzureichen. Mit dem Beitrag sind das ausgefüllte Anmeldeformular und die 

unterschriebenen Erklärungen per Mail einzureichen.   

 

Achtung! Ein handschriftlich ausgefülltes Anmeldeformular kann nicht berücksichtigt werden.  

Bei multimedialen Beiträgen sind Links zum Herunterladen der Wiedergabeprogramme 

zuzusenden. Beiträge, die nicht mit kostenlos und frei zugänglichen Computerprogrammen 

wiedergegeben werden können, können im Wettbewerb nicht berücksichtigt werden. 

 

Was kann man gewinnen?  

1. Preis: 1000 € (bundesweit) 

2. Preis: 700 € (bundesweit) 

3. Preis: 500 € (bundesweit) 

Sonderpreis Schleswig-Holstein: 500 € (ausschließlich für Teilnehmer*innen aus Schleswig-

Holstein)  

Sonderpreis DGB Jugend Nord 500 € (ausschließlich für Teilnehmer*innen aus Schleswig-Holstein) 

Sonderpreis DGB-Jugend Nordrhein-Westfalen: 500 € (ausschließlich für Teilnehmer*innen aus 

Nordrhein-Westfalen) 

 

Wer entscheidet? 

Die Gewinner*innen des Wettbewerbes werden durch eine Jury ermittelt.  
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Wann und wo findet die Preisverleihung statt? 

Die feierliche Preisverleihung findet im März 2026 in Kiel statt. 

 

Was ist sonst noch wichtig?  

Mit der Teilnahme am Wettbewerb „Die Gelbe Hand“ 2025/2026 geben die Teilnehmer*innen ihr 

Einverständnis, dass der Verein Mach‘ meinen Kumpel nicht an! - für Gleichbehandlung, gegen 

Rassismus e.V. über ihren Beitrag unentgeltlich berichten, ihn in Print- und digitalen Medien 

veröffentlichen und öffentlich vorstellen darf. Außerdem überlassen die Teilnehmer*innen dem 

Verein Mach‘ meinen Kumpel nicht an! - für Gleichbehandlung, gegen Rassismus e.V. unentgeltlich 

das einfache Nutzungsrecht nach § 31 des Urheberrechtsgesetzes.  

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

Ein Anspruch auf Rücksendung des Beitrags oder der Datenträger besteht nicht. 

 

Einsendeschluss für Wettbewerbsbeiträge ist der 4. Januar 2026.  

 

Der Versand erfolgt an info@gelbehand.de ggf. an Mach' meinen Kumpel nicht an! – für 

Gleichbehandlung, gegen Rassismus e.V., Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf 

 

 

 


